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Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 2020/BV/1392 
 
Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Gestaltung und Pflege der Vorgärten in der 
Kröpeliner-Tor-Vorstadt (Vorgartensatzung Kröpeliner-Tor-Vorstadt) 
 
 
Zielsetzung 
 
Vorgärten sind als innerstädtische Freiräume Teil unserer Stadtlandschaft. Als verbindendes Glied 
zwischen öffentlichem und privatem Raum übernehmen sie nicht nur mit der Nutzung des 
Gebäudes verbundene Funktionen, sondern sind Schutzzone zwischen Gebäude und Verkehrsraum, 
ökologische Nische und haben neben ihrer funktionalen vor allem eine stadtgestalterische 
Bedeutung. Sie sind eine herausragende stadtplanerische Errungenschaft der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts und in ihrer Struktur bis heute weitgehend erhalten geblieben. Nicht nur deshalb 
prägen sie so ganze Straßenzüge. Auch aufgrund ihrer Vielzahl sind sie wichtige 
Gestaltungselemente innerhalb des Stadtbildes und tragen erheblich zu dessen Ästhetik und zum 
Wohlbefinden der Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock bei. 
 
Doch auch Vorgärten unterliegen gesellschaftlichen und zeitlichen Einflüssen. Aufgrund ihrer 
Bedeutung sind somit der Erhalt und eine der Erfüllung ihrer zahlreichen Funktionen gerechte 
Gestaltung der Vorgärten für die Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste sowie für das Stadtbild 
wichtig.  
 
Dies kann durch ein einheitliches Gestaltungskonzept, das in einer Satzung zur Gestaltung und 
Pflege der Vorgärten (Vorgartensatzung) seine Zusammenfassung findet, erreicht werden. Die 
Satzung soll die Grundsätze der Gestaltung der Vorgärten unabhängig von deren 
Eigentumsverhältnissen regeln, mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Wahrnehmung öffentlicher und privater Interessen herzustellen, um somit weiterhin neben der 
Erfüllung der öffentlichen Aufgaben auch genügend Raum für individuelle 
Gestaltungsvorstellungen der Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. Nutzerinnen und Nutzer zu 
bieten. 
 
Die Vorgartengestaltung in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt steht zeitlich in engem Zusammenhang mit 
der städtebaulichen Entwicklung dieses Ortsteils. So finden sich Vorgärten unterschiedlicher 
bauzeitlicher Stilauffassungen von jeweils beispielhafter gestalterischer Ausprägung.  
Bereits vor der planmäßigen Bebauung der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gab es im 19. Jahrhundert 
entlang der Ausfallstraßen von der Innenstadt nach Westen (Wismarsche Straße, Barnstorfer Weg, 
Quartier zwischen Doberaner Straße und Patriotischem Weg) Vorgärten entsprechend dem 
jeweiligen Gebäudetyp. 
Die planmäßige Bebauung erfolgte ab 1880 und war zu einem Großteil zu Beginn des Ersten 
Weltkriegs abgeschlossen. Vorgärten wurden nun erstmals durchgängig in fast allen Straßenzügen 
angelegt. Gestalterisch entsprachen sie den damaligen Vorstellungen des Historismus (Aufgreifen 
und Bearbeiten vorangegangener Stile wie Romanik, Gotik, Renaissance, Barock usw. als Neo-Stile). 
Eingefasst waren diese Gärten in der Regel von Eisengitter- oder Holzstaketzäunen. Die meisten der 
heute noch vorhandenen Vorgärten zählen zu diesem Typus. 
 
Ein frühes von den Reformbewegungen des beginnenden 20. Jahrhunderts beeinflusstes Beispiel 
für Veränderungen in der Entwurfshaltung bei Vorgärten bilden die repräsentativen 
Vorgarteneinfassungen der Arno-Holz-Straße (Bebauung ab 1913). Gemauerte Pfeiler und Sockel mit 
zwischen den Pfeilern montierten Zaunfeldern bilden den Abschluss zum Gehweg. Ihre Fortsetzung 
findet diese Formensprache in der nach dem Ersten Weltkrieg wieder einsetzenden Bebauung ab 
1925 (Adolf-Becker-Straße, Quartier Paschenstraße / Ratsplatz / Clementstraße, Elisabethstraße 31-
34, Quartier Kämmereistraße / Kämmereistraße / Gewettstraße / Ulmenstraße 62-68). 
Eine erneut veränderte Auffassung in der Vorgartengestaltung brachte die auch in der Baukunst 
wegweisende neue Sachlichkeit. Während die Maßmannstraße (Bebauung 1925-1930) und Am Röper 
in Teilen noch den Übergang zu dieser neuen Epoche darstellen, markieren die  Vorgärten der nach 
1928 bebauten Straßenzüge (Parkstraße 1-11 und 52-63, An der Hasenbäk, Kiebitzberg, 
Klosterbachstraße 2-9 und 12-20) sowie des 1934-37 bebauten Thomas-Müntzer-Platzes eine 
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